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Schifffahrtspolizeiliche Anordnung 
Nr. 117/2017 

 
 
über die Schifffahrtssperre zwischen der Einfahrt in den Osthafen Regensburg und Sulz-

bach an der Donau 
 

 
Auf Grund des § 1.22 der Anlage A zur Donauschifffahrtspolizeiverordnung (DonauSchPV) vom 
27.05.1993 (BGBl. I, S. 741), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.12.2016 (BGBl. I, S. 2948), 
wird angeordnet: 
 
Am Samstag, dem 21.10.2017 zwischen 20:30 Uhr und ca. 22:00 Uhr wird die Schifffahrt zwi-
schen der Einfahrt in den Osthafen Regensburg, Donau-km 2373,2 und Sulzbach an der Donau, 
Donau-km 2367,0 wegen der 175-Jahrfeier Walhalla 

 
g e s p e r r t. 

  
Das Stillliegen im Veranstaltungsbereich von Donau-km 2368,9 bis Donau-km 2368,2 ist für alle Fahr-
zeuge und Verbände einschließlich Kleinfahrzeuge  
 

v e r b o t e n. 
 
Ausgenommen von der Schifffahrtssperre und dem Stilliegeverbot sind die an der oben genannten 
Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge. 
 
Die Schifffahrtssperre, das Stillliegeverbot und der Verlauf der Veranstaltung werden von der Verkehrs-
polizeiinspektion Regensburg – Wasserschutzpolizeigruppe und durch ein Fahrzeug des Außenbezirks 
Regensburgs des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Regensburg, welches zur Erkennbarkeit der 
Schifffahrtssperre das Tafelzeichen bzw. das rote Licht A. 1. Gemäß Anlage 7 der Anlage A der Do-
nauschifffahrtspolzeiverordnung führen wird. 
Die Weisungen der Verkehrspolizeiinspektion – Wasserschutzpolizeigruppe sowie des Außenbezirks 
an die Schifffahrt sind zu befolgen. 
 
Die Schifffahrtssperre wird vor Ort durch den Außenbezirk Regensburg des Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamtes Regensburg aufgehoben. 
 
Im Auftrag 
Komaroff 
 
Versendung an alle Empfänger der schifffahrtspolizeilichen Anordnungen nach Mail-Verteiler sowie 
Postverteiler. Eingabe in ELWIS, Sendeauftrag an die Revierzentrale 
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